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Ehrenkodex zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

 

Die Ehrenamtlichen (Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder, Gruppenleiter, 

Trainer/Ausbilder/Dirigent) der Narrenzunft „Klammhoka“ Felldorf 1976 e.V. 

verpflichten sich hiermit zur steten Einhaltung folgender Verhaltensgrundlagen im 

Umgang mit minderjährigen Vereinsmitgliedern zu deren Schutz vor Missbrauch, 

Misshandlung und Ausbeutung physischer und psychischer Art: 

 

• Niemand wird im Rahmen von gemeinsamen Aktionen zu Handlungen gegen 

seinen Willen gezwungen oder genötigt. 

• Die Umgangssprache verzichtet auf sexistische, abwertende oder gewalttätige 

Äußerungen die Kinder und Jugendlichen oder andere Menschen betreffend. 

• Körperliche Kontakte müssen von den Minderjährigen gewollt und erwünscht 

sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß (Trost, Schutz>) nicht 

überschreiten. 

• Gleichgeschlechtlichkeit ist kein pauschaler Schutz vor Übergriffen jeglicher 

Art. 

• Bei Übernachtungen im selben Raum wird die Privatsphäre der 

Minderjährigen geachtet und ein Einverständnis der Eltern ist erforderlich.  

• Umkleidekabinen werden nur nach Erlaubnis betreten. 

• Es werden keine einzelnen Kinder oder Jugendliche von den Ehrenamtlichen 

bevorzugt, beispielsweise durch Geschenke o. ä, wodurch ein 

Abhängigkeitsverhältnis entstehen kann. 

• Ehrenamtliche teilen mit Minderjährigen Vereinsmitgliedern keine 

Geheimnisse. Absprachen können öffentlich gemacht oder den Eltern 

mitgeteilt werden. 

• Minderjährige Vereinsmitglieder werden nicht alleine und ohne 

übergeordneten Zweck in den Privatbereich des Ehrenamtlichen 

mitgenommen. 

• Einvernehmliche Abweichungen von den hier genannten Bedingungen 

bedürfen der Absprache mit den Eltern sowie des Ausschusses der 

Narrenzunft. 
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• Oben genannte Grundregeln sind auch während der Veranstaltungen und 

unter Alkoholeinfluss einzuhalten. 

 

Sollte ein Ehrenamtlicher oben genannte Grundregeln grob verletzen, so wünscht die 

Vorstandschaft darüber informiert zu werden.  

Betroffene können sich bei Fragen oder Problemen diesbezüglich jederzeit an die 

Vorstände oder Jugendleitung wenden der Narrenzunft Felldorf wenden. 

 

 

 

 

gez. Vorstandschaft und Ausschuss der NZ Felldorf, November 2015 

 


